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Nazimuddin Samad
1988-2016

Hvorfor koster tro naget
tafcnfcsäir.Uk ßtankselv

Talte Jesus og Muhammed med en gud?
tsftkseltdk stzhkstlv

DÄNEMARK Buskampagne zum Kirchenaustritt
Nach Berichten des christlichen Medienunternehmens Christian
Today hat eine atheistische Werbekampagne in Dänemark zu
zahlreichen Kirchenaustritten geführt.
Staat und Kirche sind in Dänemark eng miteinander verwoben.
Für die Verwaltung der evangelisch-lutherischen Staatskirche,
die sich selbst als Volkskirche (Folkekirken) bezeichnet, gibt es

sogar ein staatliches Kirchenministerium.
Obwohl die dänische Staatskirche im ersten Quartal 2016 4,4
Millionen Mitglieder hatte, was 76,9 Prozent der Bevölkerung
entspricht, schwindet ihr Rückhalt bei den Dänen massiv.
Lediglich 2,4 Prozent der Kirchenmitglieder nehmen laut Christian

Today an den wöchentlichen Gottesdiensten teil. Studien
des Meinungsforschungsinstituts Gallup aus den Jahren 2008
und 2015 zeigen ferner, dass nur 18 Prozent der dänischen
Bevölkerung Religion als wichtigen Teil ihres täglichen Lebens
betrachten und sich 52 Prozent entweder als Atheisten oder
als nicht religiös verstehen.
In Anbetracht der deutlich fortschreitenden Säkularisierung
der Gesellschaft kritisiert die dänische Atheisten-Vereinigung
Ateistisk Selskab die Nähe zwischen Staat und Kirche und setzt
sich für eine vollständige Trennung der beiden ein.
Mit Werbeplakaten auf Bussen zum Thema Kirchenaustritt
sowie der Webseite udmeldelse.dk, die Informationen und
konkrete Hilfestellungen rund um den Kirchenaustritt bietet,
hat Ateistisk Selskab im vergangenen Monat für eine
Kirchenaustrittswelle in Dänemark gesorgt. Mit der Kampagne wollten
die dänischen Atheisten vor allem jene Menschen ansprechen,
die bereits lange über einen Kirchenaustritt nachgedacht, bisher

jedoch den damit verbundenen Aufwand gescheut hätten,
sagte Anders Stjernholm von Ateistisk Selskab der dänischen
Zeitung Kristeligt Dagblad.
Rund 3000 Kirchenaustritte wurden über udmeldelse.dk im

vergangenen Monat vermittelt und damit in nur einem Monat
bereits rund ein Drittel der Gesamtaustrittszahl des Vorjahres
erreicht. 2015 hatten insgesamt 9979 Mitglieder die dänische
Volkskirche verlassen. AteistikSelskab erreichte mit der Kampagne

hauptsächlich Männerzwischen 18 und 25 Jahren, hpd.de

DEUTSCHLAND Arbeitsgericht gegen Kopftuch
Das Berliner Arbeitsgericht hat die Entschädigungsklage einer
Frau abgelehnt, deren Bewerbung als Grundschullehrerin daran

gescheitert war, dass sie aus religiösen Gründen auch im
Schulunterricht ein Kopftuch tragen wollte. Das Arbeitsgericht
stellt fest, dass die Schulbehörde auf Grundlage des «Berliner
Neutralitätsgesetzes» korrekt gehandelt habe, alsesdie Bewerbung

ablehnte. Nach diesem Gesetz dürfen Lehrpersonen im
Schuldienst «keine auffallenden religiös oder weltanschaulich
geprägten Kleidungsstücke tragen». Das Gesetz verlangt diese
strikte Neutralität u.a. für Beamte, in der Justiz und im
Schuldienst und machtdabei keine Unterschiede nach Religionen. Das

Arbeitsgericht Berlin hat auf diesen Aspekt genereller Neutralität

hingewiesen, aber auch darauf, dass für die Klägerin eine
Beschäftigung (mit Kopftuch) an einer berufsbildenden Schule
möglich sei. Anfang letzten Jahres hattedas Bundesverfassungsgericht

in einem vielfach kritisierten Beschlussdafür votiert, dass

BANGLADESH Erneut Blogger ermordet
Mit grosser Bestürzung haben die Schweizer Freidenker
erfahren, dass in Bangladesh erneut ein säkularer Blogger von
muslimischen Extremisten ermordet wurde. Sie appellieren an
den Bund, sich für die Sicherheit weiterer akut gefährdeter
Personen einzusetzen.

Der 28-jährige Student Nazimuddin Samad wurde in der Hauptstadt

Dhaka vor seiner Universität von Motorradfahrern mit
Macheten und Schusswaffen attackiert und brutal ermordet.
Samad stand auf einer Todesliste religiöser Extremisten, die
Kritiker des Radikalen Islam zum Schweigen bringen wollen.
Er ist seit 2013 bereits der zehnte Online-Aktivist, der so für
immer zum Schweigen gebracht wurde.
Ein säkularer Blogger, mit dem die Freidenker in direktem
Kontakt stehen und der mit Nazimuddin Samad bereits den
sechsten persönlichen Freund auf diese schmerzliche Art
verloren hat, geht von mindestens zwanzig weiteren akut
gefährdeten Personen aus.

Die Freidenker haben an die Schweizer Regierung appelliert,
einerseits auf diplomatischem Weg die Regierung in Bangladesh

aufzufordern, mehrfürdie Sicherheit seiner gefährdeten
Bürger zu unternehmen, und andererseits diesen Personen
in der Schweiz auf Antrag grosszügig Asyl zu gewähren - es
wird ihr Leben retten.

Unterkunft für säkularen Blogger aus
Bangladesh gesucht
In Bangladesh ermordeten islamische Extremisten seit 2013
mindestens ein Dutzend säkulare Aktivisten. Über 80 weitere
Personen stehen auf ihren im Internet veröffentlichten Todeslisten.

Einem von ihnen stelltedieSchweizer Botschaft in Dhaka
im Januar ein humanitäres Visum aus. Seit seiner Ankunft wird
er von der FVS betreut.

BisEndeMaikannerdie vorübergehend leer stehende Wohnung
eines Mitglieds der Freidenker Ostschweiz nutzen. Für die Zeit
ab Juni suchen wir für den 32-Jährigen, der gut Englisch spricht,
eine neue Lösung. Wer kann helfen? Bitte bei der Geschäftsstelle
melden. gs@frei-denken.ch / 076 805 06 49.

Lehrerinnen an bekenntnisoffenen Gemeinschaftsschulen im
Allgemeinen auch ein «muslimisches Kopftuch»tragen dürften.
Nur bei «konkreten Störungen des Schulfriedens» dürfte ein
Kopftuchverbot ausgesprochen werden.
Damit wich das Gericht mit seinem «2. Kopftuchurteil» von den
Festlegungen im «1. Kopftuch urteil» aus dem vorhergehenden
Jahrzehnt gravierend ab. Das frühere Urteil hatte für
«Kopftuchverbote» lediglich Entscheidungen des Landesgesetzgebers
verlangt und hielt rein behördliche Anordnungen für rechtlich
nicht ausreichend. hpd.de
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